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RS OGH 1968/9/18 Bkv5/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1968

Norm

DSt 1872 §14 Abs2

DSt 1872 §15

RAO §5a

Rechtssatz

Nur in neue Form gekleidete Behauptungen, die als unzureichend bereits mit der früheren Entscheidung verworfen

wurden, können wegen der Rechtskraft dieser Entscheidung nicht im neuerlich eingeleiteten Verfahren zur

Wiedereintragung in die Liste der Rechtsanwälte berücksichtigt werden.

Entscheidungstexte

Bkv 5/67
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